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1237/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten August Wöginger, Mag. Markus Koza,  

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 20.01.2021 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 20.01.2021 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das 
Arbeitsmarktservicegesetz geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Arbeitsmarktservicegesetz, BGBl. 
Nr. 313/1994, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 135/2020, wird wie folgt geändert: 

 

Hinweis der ParlDion: Um die gemeinten und 
richtigen Bezeichnungen zu ersetzen, müsste die NovAo 
folgendermaßen lauten: 

1. In § 37b Abs. 4 wird die Bezeichnung 
„Bundesministers für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz“ durch die Bezeichnung 
„Bundesministers für Arbeit“ und die Bezeichnung „dem 
Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft“ durch die Bezeichnung „der 
Bundesministerin für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort“ ersetzt. 

1. In § 37b Abs. 4 werden die Bezeichnungen 
„Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz“ und „dem Bundesminister für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft“ durch die 
Bezeichnungen „Bundesminister für Arbeit“ und „der 
Bundesministerin für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort“ ersetzt. 

 

(4) Der Verwaltungsrat hat auf Vorschlag des 
Vorstandes eine Richtlinie über die näheren 
Voraussetzungen für die Gewährung von 
Kurzarbeitsbeihilfen unter Beachtung der maßgeblichen 
rechtlichen Vorschriften festzulegen. In der Richtlinie 
sind insbesondere Mindest- und Höchstdauer sowie 
Voraussetzungen für die Verlängerung der 
Beihilfengewährung, Mindest- und Höchstanteil des 
Arbeitszeitausfalles, Personenkreis, Höhe der Beihilfe, 
Beschäftigungsverpflichtung gemäß Abs. 2, 

 (4) Der Verwaltungsrat hat auf Vorschlag des 
Vorstandes eine Richtlinie über die näheren 
Voraussetzungen für die Gewährung von 
Kurzarbeitsbeihilfen unter Beachtung der maßgeblichen 
rechtlichen Vorschriften festzulegen. In der Richtlinie 
sind insbesondere Mindest- und Höchstdauer sowie 
Voraussetzungen für die Verlängerung der 
Beihilfengewährung, Mindest- und Höchstanteil des 
Arbeitszeitausfalles, Personenkreis, Höhe der Beihilfe, 
Beschäftigungsverpflichtung gemäß Abs. 2, 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 20.01.2021 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 20.01.2021 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Bedingungen für ein Absehen von einer Vereinbarung 
der Kollektivvertragspartner bei Katastrophen gemäß 
Abs. 2 sowie das Verhältnis zu anderen Beihilfen und 
Unterstützungsleistungen zu regeln. Die Dauer der 
Beihilfengewährung darf zunächst sechs Monate nicht 
übersteigen. Verlängerungen bis zu einer Gesamtdauer 
des Beihilfenbezuges von 24 Monaten, bei Vorliegen 
besonderer Umstände auch darüber hinaus, sind zulässig. 
Der Arbeitszeitausfall darf im Durchschnitt des 
Zeitraums, für den die Beihilfe oder deren Verlängerung 
bewilligt wurde, nicht unter zehn Prozent und nicht über 
90 Prozent der gesetzlich oder kollektivvertraglich 
festgelegten oder, bei Teilzeitbeschäftigten, der 
vereinbarten Normalarbeitszeit betragen. Die Richtlinie 
bedarf der Bestätigung des Bundesministers für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft sowie dem Bundesminister für Finanzen. 

 

Bedingungen für ein Absehen von einer Vereinbarung 
der Kollektivvertragspartner bei Katastrophen gemäß 
Abs. 2 sowie das Verhältnis zu anderen Beihilfen und 
Unterstützungsleistungen zu regeln. Die Dauer der 
Beihilfengewährung darf zunächst sechs Monate nicht 
übersteigen. Verlängerungen bis zu einer Gesamtdauer 
des Beihilfenbezuges von 24 Monaten, bei Vorliegen 
besonderer Umstände auch darüber hinaus, sind zulässig. 
Der Arbeitszeitausfall darf im Durchschnitt des 
Zeitraums, für den die Beihilfe oder deren Verlängerung 
bewilligt wurde, nicht unter zehn Prozent und nicht über 
90 Prozent der gesetzlich oder kollektivvertraglich 
festgelegten oder, bei Teilzeitbeschäftigten, der 
vereinbarten Normalarbeitszeit betragen. Die Richtlinie 
bedarf der Bestätigung des 
BundesministersBundesminister für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerder Bundesministerin für Wissenschaft, 
ForschungDigitalisierung und 
WirtschaftWirtschaftsstandort sowie dem 
Bundesminister für Finanzen. 

 

Hinweis der ParlDion: Um die gemeinte Bezeichnung 
zu ersetzen, müsste die NovAo richtig lauten: 

1. In § 37b Abs. 6 wird die Bezeichnung „von der 
Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend“ durch 
die Bezeichnung „vom Bundesminister für Arbeit“ und 
die Bezeichnung „des Bundesministeriums für Arbeit, 
Familie und Jugend“ durch die Bezeichnung „des 
Bundesministeriums für Arbeit“ ersetzt. 

2. In § 37b Abs. 6 werden die Bezeichnungen „von der 
Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend“ und 
„des Bundesministeriums für Arbeit, Familie und 
Jugend“ durch die Bezeichnungen „vom Bundesminister 
für Arbeit“ und „des Bundesministeriums für Arbeit“ 
ersetzt. 

 

(6) Soweit in der Vereinbarung gemäß Abs. 1 Z 3 
ein Mindestnettoentgelt entsprechend einer in der 
Richtlinie gemäß Abs. 4 gewährleisteten Nettoersatzrate 
zugesagt wird, erfüllt der Arbeitgeber Vereinbarung und 
Richtlinie jedenfalls dann, wenn den betroffenen 
Arbeitnehmern während der Kurzarbeit das verminderte 

 (6) Soweit in der Vereinbarung gemäß Abs. 1 Z 3 
ein Mindestnettoentgelt entsprechend einer in der 
Richtlinie gemäß Abs. 4 gewährleisteten Nettoersatzrate 
zugesagt wird, erfüllt der Arbeitgeber Vereinbarung und 
Richtlinie jedenfalls dann, wenn den betroffenen 
Arbeitnehmern während der Kurzarbeit das verminderte 

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 

 
1

2
3

7
/A

 X
X

V
II. G

P
 - In

itiativ
an

trag
 - T

ex
tg

eg
en

ü
b

erstellu
n
g

 (A
rb

eitsd
o

k
u
m

en
t P

arlD
io

n
) 

 3
 v

o
n

 3
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 20.01.2021 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 20.01.2021 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Bruttoentgelt geleistet wird, das für das jeweils vor 
Kurzarbeit gebührende Bruttoentgelt analog zu den 
Pauschalsätzen des AMS – auch oberhalb der 
Höchstbeitragsgrundlage – zu ermitteln ist. Die zu 
gewährleistende Mindestentgeltgarantie kann sich 
entweder auf das Gesamtentgelt oder auf die durch die 
Kurzarbeitsbeihilfe unterstützten Ausfallsstunden 
beziehen. Sie kann sich auf einzelne Monate oder eine 
Durchschnittsbetrachtung während des 
Kurzarbeitszeitraums beziehen. Monatlich ist jedenfalls 
jenes Mindestbruttoentgelt zu leisten, das sich aus der 
Kurzarbeits-Mindestbruttoentgelt-Tabelle ergibt. Die 
Kurzarbeits-Mindestbruttoentgelt-Tabelle hat eine 
Abstufung der Beträge in Schritten von jeweils fünf Euro 
zu enthalten. Die Kurzarbeits-Mindestbruttoentgelt-
Tabelle ist von der Bundesministerin für Arbeit, Familie 
und Jugend auf der Homepage des Bundesministeriums 
für Arbeit, Familie und Jugend kundzumachen. 

 

Bruttoentgelt geleistet wird, das für das jeweils vor 
Kurzarbeit gebührende Bruttoentgelt analog zu den 
Pauschalsätzen des AMS – auch oberhalb der 
Höchstbeitragsgrundlage – zu ermitteln ist. Die zu 
gewährleistende Mindestentgeltgarantie kann sich 
entweder auf das Gesamtentgelt oder auf die durch die 
Kurzarbeitsbeihilfe unterstützten Ausfallsstunden 
beziehen. Sie kann sich auf einzelne Monate oder eine 
Durchschnittsbetrachtung während des 
Kurzarbeitszeitraums beziehen. Monatlich ist jedenfalls 
jenes Mindestbruttoentgelt zu leisten, das sich aus der 
Kurzarbeits-Mindestbruttoentgelt-Tabelle ergibt. Die 
Kurzarbeits-Mindestbruttoentgelt-Tabelle hat eine 
Abstufung der Beträge in Schritten von jeweils fünf Euro 
zu enthalten. Die Kurzarbeits-Mindestbruttoentgelt-
Tabelle ist von der Bundesministerinvom 
Bundesminister für Arbeit, Familie und Jugend auf der 
Homepage des Bundesministeriums für Arbeit, Familie 
und Jugend kundzumachen. 

 

 3. Dem § 78 wird nach Abs. 42 folgender Abs. 43 
angefügt: 

 

 „(43) § 37b Abs. 4 und 6 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2021 tritt mit 
1. Februar 2021 in Kraft.“ 

(43) § 37b Abs. 4 und 6 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2021 tritt mit 
1. Februar 2021 in Kraft. 
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